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1. Angaben zum Markt Cadolzburg

1.1. Lage im Raum

Cadolzburg ist ein Markt im Landkreis Furth im Regierungsbezirk Mittelfranken. Der Ort liegt etwa
acht Kilometer westlich von Firth und besitzt 14 weitere Ortsteile.

Die Flache des Marktes und dessen Ortsteile umfasst 45,42 kmz2. Die mittlere Hohe liegt bei 364
m U. NN., die Topographie weist betréchtliche Hohenunterschiede auf.

1.2. Einwohnerzahl

Die Bevdlkerungsentwicklung des Marktes ist vorliegend nicht von Belang. Am 31.12.2022 hatte
Cadolzburg 11.414 Einwohner mit einer Bevolkerungsdichte von 251 Einwohner je kmz.

Die offizielle Bevolkerungsprognose fur den Markt weist flr das Jahr 2033 ein Wachstum auf
11.900 Einwohner aus.

Der Landkreis Furth hatte am 31.12.2022 119.923 Einwohner und eine Bevdlkerungsdichte von
390 Einwohner je km2. Im Vergleich hat der Freistaat Bayern 190 Einwohner je km2,

1.3. Standort fur Gewerbe und Dienstleistung, Infrastruktur

Der Markt Cadolzburg ist im Regionalplan fir die Region Nirnberg (7) als Grundzentrum
ausgewiesen. In Cadolzburg existieren zahlreiche klein- und mittelstdandischen Unternehmen mit
weltweiten Geschéftsbeziehungen sowie Einzelhandelsunternehmen und Handwerksbetriebe.
Ebenso sind Dienstleistungsunternehmen, von den Architekturbiiros Uber die Software-
Entwickler bis hin zum Zeltverleih in Cadolzburg angesiedelt.

6. Sozialversicherungspflichtig beschéftigte Arbeitnehmer seit 2016

Gegensiand der Nachueisung Sozialversicherungspfiichtig beschaftige Arbefinehmer am 30, Juni ”
2008 | =17 | 2018 | 2019 | 20m0 2021
Beschéftigte am Arbeitsort 3474 3 426 3 690 3580 3598 3 496
davon mannlich 1038 1042 2149 2063 2061 10938
weiblich 1486 14384 1541 1526 1537 1508
darunter ! Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 43 42 36 35 39 18
Produzierendes Gewerbe 1874 1791 1025 1830 1910 1870
Handel, Verkehr, Gastgewerbe 698 721 24 829 T&7 714
Unterehmensdienstleister 341 324 347 250 251 264
Gffentliche und private Dienstleister 518 548 558 595 611 630
Beschatigte am Wohnort 4 596 4675 4754 4368 4 367 48M

" Kiassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

# Bei den Ergebnissen des Jahres 2016 handelt es sich um revidierte Werte der Bundesagentur filr Arbeit, 2020 — 2021 vorl3ufige Ergebnisse

Abbildung 1: Sozialversicherungspflicht beschéftigte Arbeitnehmer
Quelle: Bayerisches Landesamt fiir Statistik — Statistik kommunal 2022

Der Uberwiegende Teil der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer ist im Bereich des
produzierenden Gewerbes beschaftigt. Die Zahl der Beschéftigten am Arbeits- und Wohnort ist
gegeniiber 2016 leicht gestiegen, jedoch lag diese in der Zwischenjahren bereits héher. Aufgrund
der Lage im Ballungszentrum Nurnberg - Furth - Erlangen ist der Anteil an Beschéaftigte am
Wohnort héher als die Anzahl der Beschéaftigten am Arbeitsort.

1.4. Uberdrtliche Verkehrsanbindung

Der Markt Cadolzburg in Mittelfranken ist an das Schienennetz fir Personenverkehr der
Deutschen Bahn angeschlossen; der Bahnhof mit Personenbeférderung befindet sich im
Hauptort Cadolzburg. Offentliche Bushaltestellen befinden sich in allen groBeren Marktteilen.


https://de.wikipedia.org/wiki/Fürth
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GemaR § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben Gemeinden Bauleitplane aufzustellen, sobald
und soweit es fir die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Das gilt geman
§ 1 Abs. 8 BauGB auch fiir die Anderungen von Bauleitplanen. Gemaf & 1 Abs. 2 BauGB sind
Bauleitpléane der Flachennutzungsplan und der Bebauungsplan.

Der Markt Cadolzburg beabsichtigt, eine Freiflachen-Photovoltaikanlage 6stlich von
Vogtsreichenbach zu erméglichen. Die Flache umfasst ca. 20,33 ha.

PV-Freiflachenanlagen werden nur von den Privilegierungstatbestanden des § 35 Abs. 1 BauGB
erfasst, wenn sie in einer Entfernung von bis zu 200 Metern, gemessen vom auf3eren Rand der
Fahrbahn von Autobahnen oder Schienenwegen i.S.d. 8 2b AEG liegen. Eine
bauplanungsrechtliche Zulassigkeit als sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB scheidet
ebenfalls aus, da eine Beeintrachtigung 6ffentlicher Belange vorliegt.

Die bauplanungsrechtliche Zulassigkeit von PV-Freiflachenanlagen, die wie vorliegend im
planungsrechtlichen AufRenbereich errichtet werden sollen, erfordert daher generell eine
gemeindliche Bauleitplanung, ergo eine Vorbereitung durch eine Anpassung der Darstellungen
des Flachennutzungsplanes uber ein Anderungsverfahren sowie die Aufstellung eines
Bebauungsplanes.

Im Flachennutzungsplan ist das Uberplante Gebiet als Flache fir die Landwirtschaft (8 5 Abs. 2
Nr. 9a BauGB) dargestellt. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan ist nicht aus dem
wirksamen Flachennutzungsplan des Marktes Cadolzburg entwickelbar. Zusammen mit der
Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird der Flachennutzungsplan gemaf § 8 Abs. 3 BauGB
geandert (Parallelverfahren). Es handelt sich um die 1. Anderung.

Mit der parallelen Anderung des Flachennutzugsplanes werden die Flachen zukiinftig als
Sonstiges Sondergebiet zur Nutzung Erneuerbarer Energien (Photovoltaik) gem. 8 11 Abs. 2
BauNVO dargestellt. Erst durch diese Anderung kann dem Entwicklungsgebot (§ 8 Abs. 2
BauGB) genligt werden.

Durch die 1. Anderung des Flachennutzungsplanes werden folgende Flachen neu dargestellt:

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO): 185.194 mz
Ausgleichsflachen (8 5 Abs. 2a BauGB) 18.111 m2
Summe: 203.305 m?

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Flachennutzungsplanes umfasst Grundstiicke bzw.
Teilflachen (TF) von Grundstiicken folgender Flur-Nummern der Gemarkung Deberndorf:

Flur-Nr. Erlauterung Flur-Nr. Erlauterung
746/2 752 (TF)

747 788

749 (TF) 789

750
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.

GemalR § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitplane den Zielen der Raumordnung und Landesplanung
anzupassen.

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
Der Markt Cadolzburg gehdrt nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP 2013)
und dessen Teilfortschreibungen zur Gebietskategorie Verdichtungsraum.

Die Verdichtungsraume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass sie ihre Aufgaben fir die
Entwicklung des gesamten Landes erfullen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe-
und Erholungsfunktionen eine raumlich ausgewogene sowie sozial und 6kologisch vertragliche
Siedlungs- und Infrastruktur gewahrleisten. Missverhdltnisse bei der Entwicklung von
Bevolkerungs- und Arbeitsplatzstrukturen soll entgegengewirkt werden und sie sollen lber eine
dauerhaft funktionsfahige Freiraumstruktur verfiigen. Ebenso sollen ausreichend Gebiete fir die
land- und forstwirtschaftliche Nutzung erhalten bleiben (LEP Punkt 2.2.7). Die
Verdichtungsraume mussen langfristig als attraktiver und gesunder Lebens- und Arbeitsraum fir
die Bevolkerung entwickelt und geordnet werden, darunter fallt auch eine leistungsfahige
Versorgungsinfrastruktur Zu entwickeln. Die angestrebte Planung der
Freiflachenphotovoltaikanlage entspricht diesem Ziel. Dies geschieht unter der besonderen
Beriicksichtigung des Erhalts einer dauerhaft funktionsfahigen Freiraumstruktur sowie der
Sicherung von Flachen fir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung.

Das Landesentwicklungsprogramm enthélt, folgende fur die vorliegende Planung relevante
Vorgaben:

Freiflachenphotovoltaikanlagen fallen grundsétzlich nicht unter das Anbindegebot (Z-3-3 LEP).
Nach dem Grundsatz des Klimaschutzes (Punkt 1.3.1) soll den Anforderungen des
Klimaschutzes unter anderem insbesondere durch die verstarkte Erschlielung und Nutzung
erneuerbarer Energien Rechnung getragen werden. Dieser Grundsatz &ufRert sich ebenfalls in
Ziel 6.2.1 ,Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien®. Die erneuerbaren Energien dienen dem
Umbau der bayerischen Energieversorgung, der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz. Bis
2025 will Bayern den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf 70 % steigern.
Die Ausweisung von Flachen fur die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien
hat raumvertraglich unter Abwégung aller beriihrten fachlichen Belange (u. a. von Natur und
Landschaft, Siedlungsentwicklung) zu erfolgen.

Ziel 6.2.3 LEP besagt, dass Freiflachenphotovoltaikanlagen mdglichst auf vorbelasteten
Standorten realisiert werden sollen. Hierzu zahlen z.B. Standorte entlang von
Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) oder Konversionsstandorte. Im
Falle der geplanten Anlage trifft dies aufgrund der Nahe zu einer 110 kV Leitung zu. Es handelt
sich um einen Grundsatz der Raumordnung, welcher in Abwagung mit der stddtebaulichen
Erforderlichkeit (8 1 Abs. 3 BauGB) und der damit einhergehenden Begriindung zur
Inanspruchnahme der Flache nach § la Abs. 2 BauGB gem. Art. 2 Nr. 3 BayLplG bei
nachfolgenden Abwéagungs- oder Ermessensentscheidungen zu bertcksichtigen sind. Er ist also
der Abwagung im Bauleitplanverfahren zugénglich. Eine ausfuhrliche und ergebnisoffene
Standortalternativenprufung erfolgt in Punkt 9.5.

Gemal Grundsatz 6.2.3 LEP kdnnen in den Regionalplanen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir
die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen festgelegt werden. Dies ist in der
Planungsregion 7 nicht erfolgt, eine raumordnerische Konzentrationswirkung entfallt daher auf
Ebene der Regionalplanung.

Regionalplan der Planungsregion 7 (Region Nirnberq)

Der aktuell wirksame Regionalplan trifft keine verbindlichen Ausbauziele zu Anlagen zur
Erzeugung erneuerbaren Energien.

Es werden Aussagen zur Sonnenergienutzung im Regionalplan getatigt:




Begriindung zur 1. Anderung des wirksamen Flachennutzungsplanes des Marktes Cadolzburg
im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB; Entwurf vom 10.06.2024 Seite 5

e Die Mdoglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen innerhalb
der gesamten Region verstarkt genutzt werden (Z 6.2.2.1).

e Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der Region bevorzugt
innerhalb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine erhebliche Beeintrachtigung des
Ortsbildes ausgeschlossen werden kann (G 6.2.2.2).

e In der Region gilt es grof3flachige Anlagen zur Sonnenenergienutzung aufRerhalb von
Siedlungseinheiten mdglichst an geeignete Siedlungseinheiten anzubinden, sofern eine
erhebliche Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftshildes ausgeschlossen werden
kann (G 6.2.2.3).

Den Zielen und Grundsatzen des Regionalplanes wird entsprochen. Die Sonnenenergie wird
durch den Bau der Freiflachenphotovoltaikanlage verstarkt genutzt (Z 6.2.2.1). Eine Anlage in
dieser GroRRenordnung ist im Marktgebiet nicht innerhalb von Siedlungseinheiten unterzubringen,
ohne eine erhebliche Beeintrachtigung des Ortsbildes zur Folge zu haben (G 6.2.2.2). Der
Solarpark wird Region grof3flachige Anlagen zur Sonnenenergienutzung wird aufRerhalb von
Siedlungseinheiten errichtet ist dabei jedoch an geeignete Siedlungseinheiten angebunden. Eine
erhebliche Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftsbildes kann ausgeschlossen werden (G
2.2.3).

Cadolzburg liegt im Regionalplan fir die Planungsregion Region Nurnberg (7) in der
Gebietskategorie Stadt- und Umlandbereich im grol3en Verdichtungsraum
Nurnberg/Furth/Erlangen. Zielen und Festlegungen des Regionalplanes wird durch die Planung
nicht widersprochen, auf die durchgefiihrte Umweltpriifung (8 2 Abs. 4 BauGB) wird verwiesen.

4, Infrastruktur und Erschli n

Das Planungsgebiet wird Uber bestehende und nach den fachlichen Vorgaben ausgebaute
ortliche Verkehrswege verkehrlich angebunden.
Flachen fur den abwehrenden Brandschutz sind sicherzustellen.

Ein Anschluss an die 6ffentliche Wasserleitung ist nicht erforderlich.
Ein Anschluss an die 6ffentliche Entwasserung ist nicht erforderlich.

Das Plangebiet wird an das Stromnetz der Gemeindewerke Cadolzburg angeschlossen; die
Regelung der Netzeinspeisung findet in einem gesonderten Verfahren statt. Der Anlagenbetreiber
hat in eigener Verantwortung eine Kabelverlegung zu realisieren.

Ein Anschluss an das Erdgasversorgungsnetz, an Anlagen der Deutschen Telekom oder der
Vodafone Deutschland GmbH ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen.

5. Bod | Bodendenkml

Im Geltungsbereich sind keine Bodendenkméaler oder Baudenkmaler bekannt. Eventuell zu Tage
tretende Bodendenkmaler unterliegen gemaf Art. 8 Abs. 1 und 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
der Meldepflicht beim Bayerischen Landesamt fur Denkmalpflege oder bei der Unteren
Denkmalschutzbehérde.

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziglich der
Unteren Denkmalschutzbehtérde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen. Zur
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer und der Besitzer eines Grundstiicks, sowie der
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der
Verpflichteten befreit die tUbrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiuhrt
haben, auf Grund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer
oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von
einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere
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Denkmalschutzbehoérde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

Im Falle des Auffindens von historischen Zeugnissen des Bergbaus im Planungsgebiet ist das
Bergamt Nordbayern zu verstéandigen.

Das Gebiet befindet sich auBerhalb von Altlastenverdachtsflachen. Auf den Mustererlass zur
Berlicksichtigung von Flachen mit Bodenbelastungen, insbes. Altlasten, bei der Bauleitplanung
und im Baugenehmigungsverfahren vom 26.09.2001 wird hingewiesen. Gemal Art. 12 des
Bayerischen Bodenschutzgesetzes haben u.a. die Gemeinden ihre Erkenntnisse Uber die
Besorgnis einer schadlichen Bodenveranderung sowie Anhaltspunkte dafiir, dass eine schadliche
Bodenveradnderung oder Altlast vorliegt, der Kreisverwaltungsbehdrde mitzuteilen.

Sollten bei Eingriffen in den Untergrund organoleptische Aufféalligkeiten festgestellt werden, sind
unverziglich das Landratsamt Firth und das Wasserwirtschaftsamt Nirnberg zu informieren.

Nach dem ABSP — Furth handelt es sich um die naturraumliche Einheit des Mittelfrankischen
Beckens (113-A). Geologisch ist dies aus den mittleren Keuperschichten aufgebaut.

6. Gewasser

Im Planungsgebiet befinden sich keine flieRenden oder stehenden Gewésser, keine
Trinkwasserschutzgebiete oder Uberschwemmungsgebiete. Uber Grundwasserverhéltnisse ist
nichts bekannt, allerdings ist aufgrund der Topographie nicht von hohen Grundwasserstanden
auszugehen. Die relative Grundwasserneubildung ist Uberwiegend gering. Entsprechend stellt
die Karte ,Mittlere jahrliche Grundwasserneubildung in Bayern 1981-2010“ des Bayerischen
Landesamtes fir Umwelt die Grundwasserneubildung im Geltungsbereich als gering dar (ca. 25
— 150 mm/a).
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7.1. Landschafts- und Naturschutz

Schutzgebiete des Naturschutzes sind nicht betroffen. Es handelt sich bei den Flachen im
Plangebiet um intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflachen sowie um Intensivgriinland.

Die Flachenversiegelung wird in Zukunft gering sein, da die geplanten Vorhaben in der Regel
keinen hohen Versiegelungsgrad (> 0,1) mit sich bringen. Bei konkreten Bauvorhaben sowie der
Aufstellung von Bebauungsplanen sind MaRBnahmen der Grunordnung und des
naturschutzrechtlichen Ausgleichs in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde am
Landratsamt Furth in Firth festzulegen, um den entstehenden Eingriff in Natur und Landschaft
zu kompensieren.

7.2. Immissionsschutz

Blendwirkung ist im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplanen wirksam auszuschliel3en.
Weitere Emissionen aus dem Plangebiet werden aufgrund der vorbereiteten baulichen Nutzung
nicht angenommen. Zur Beurteilung der von der geplanten Nutzung ausgehenden Gerausche
gelten die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA L&rm — vom
26. August 1998. Die von der geplanten Nutzung ausgehenden Gerausche dirfen die in Ziffer
6.1 der TA Larm genannten Immissionsrichtwerte an den nachstgelegenen, bebauten bzw. zur
Bebauung vorgesehenen Nachbargrundstiicken nicht Giberschreiten.

Blendwirkung ist im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplanen auszuschlieRen. Relevante
Immissionsorte in Form von Bauflachen sind nicht im Einwirkungsbereich der Anlage gelegen.
Staub- und Ammoniakemissionen jeglicher Art, die bei der Bewirtschaftung der land- und
forstwirtschaftlichen Nutzflachen nach der ,guten fachlichen Praxis“ hervorgerufen werden, sind
von den Betreibern der Photovoltaik-Anlage und deren Rechtsnachfolger hinzunehmen. Gleiches
gilt sinngemaf fir Steinschlag, der auch beim ordnungsgemaflien Einsatz der Gerate nicht
ausgeschlossen werden kann.

8. Nachrichtliche Ubernahmen

Die in der Zeichnung der 1. Anderung des Flachennutzungsplanes eingesetzten Planzeichen
dienen dem Erkennen der vorhandenen Gegebenheiten (Grundstiicksgrenzen, Flur-Nummern,
vorhandene Bebauung, udglm.). Auf Regelungen zum Denkmalschutz wird verwiesen.
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9. Umweltbericht

9.1. Grundlagen

9.1.1 Beschreibung der Festsetzungen fiir das Vorhaben

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes
geandert. Ziel ist es, einen Solarpark bauplanungsrechtlich vorzubereiten.

9.1.2. Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplédnen festgelegten
Ziele des Umweltschutzes, die flr den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans bericksichtigt
wurden

Regionalplan
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete, regionale Griinziige oder Trenngrin sind gem. Regionalplan
nicht vorhanden.

Flachennutzungsplan
Im Flachennutzungsplan ist das Uberplante Gebiet als Flache fir die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2
Nr. 9a BauGB) dargestellt.

Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Firth (ABSP)
Das Vorhaben befindet sich gem. ABSP auf3erhalb naturschutzfachlicher Schwerpunktgebiete.
Bedeutsame Schutzobjekte sind nicht vorhanden.

Fachgesetze

Beschrieben werden die allgemeinen Ziele zum Schutz von Umwelt, Natur und Landschaft im

e Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und im Bayerischen Naturschutzgesetz
(BayNatSchG)

e Baugesetzbuch (BauGB)

e Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und der Bundesbodenschutzverordnung
(BBodSchV)

e Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerischem Wassergesetz (BayWG) und in der
Européischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

e Denkmalschutzgesetz (DSchG) und Bayerischem Denkmalschutzgesetz (BayDSchG),

e Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit Verordnungen und Technischen Anleitungen
TA Luft, TA Larm.

Zielvorgaben der untersuchten Schutzgiter:

Mensch

BauGB § 1 (5) ff. Sicherung des Wohles der Allgemeinheit und menschenwirdige
Umwelt durch nachhaltige stddtebauliche Entwicklung.

BImSchG § 1 Schutz von Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der

Atmosphéare sowie Kultur- und sonstiger Sachgiter vor schadlichen
Umwelteinwirkungen und deren Entstehen vorzubeugen.

TA Larm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerdusche sowie Vorsorge gegen schadliche
Umwelteinwirkungen durch Gerdusche

DIN 18005-1 | Schallschutzberiicksichtigung bei der stadtebaulichen Planung.
Arten/Biotope
BNatSchG § 1 (3) 5. ff. Dauerhafte Sicherung und Schutz der wild lebenden Tiere und
Pflanzen und ihren Lebensgemeinschaften als Teil des Naturhaushaltes in
ihrer nattrlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt. lhre Biotope und
ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schiitzen, zu pflegen, zu entwickeln
oder wiederherzustellen.
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BauGB

§ la (3) ff. Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher
Beeintrachtigungen des Landschaftshildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes.

Boden

BauGB

§ la (2) Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden,
Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und Innenentwicklung
zur Verringerung zuséatzlicher Inanspruchnahme von Béden, Bodenversieglung
ist zu minimieren.

§ 202 besonderer Schutzstatus des Mutterbodens.

BBodSchG

§ 1 ff. Sicherung der Bodenfunktionen oder deren Wiederherstellung.

BNatSchG

§ 1 ff. Dauerhafte Sicherung von Bodendenkmélern, Boden als Teil des
Naturhaushaltes, Sicherung von Boden, Vermeidung von Erosion.

Wasser

WHG
WRRL

und

§ 5 ff. Vermeidung von nachteiligen Veradnderungen der
Gewassereigenschaften, sparsame Verwendung von Wasser, Erhalt der
Leistungsfahigkeit des Wasserhaushaltes, Vermeidung der Vergrof3erung und
Beschleunigung des Wasserabflusses. Verantwortungsvoller Umgang mit
Wasser und nachhaltige Bewirtschaftung von Flissen, Seen und
Grundwasser.

Luft/Klima

BauGB

§ 1a (5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Mal3hahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der
Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der
Grundsatz ist in der Abwagung nach § 1 (7) zu berticksichtigen. Emissionen
sollen vermieden und eine bestmoglichste Luftqualitat erhalten werden.
Erneuerbare Energien sowie eine sparsame und effiziente Energienutzung
sind zu férdern.

BImSchG

§ 1 ff. Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers,
der Atmosphare sowie Kultur- und sonstige Sachguter vor schadlichen
Umwelteinwirkungen und deren Entstehen vorbeugen.

TA Luft

Diese dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und der
Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
um ein hohes Schutzniveau fur die Umwelt insgesamt zu erreichen.

BNatSchG

§ 1 (3) 4. Schutz von Luft und Klima durch Mafinahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, insbesondere Flachen mit Iufthygienischer oder
klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder
Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung
insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien.

Landschaftsbild

BNatSchG

§ 1 (1) 3. Dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft in ihrer Vielfalt,
Eigenart und Schénheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft.
Charakteristische Strukturen und Elemente sind zu erhalten oder zu
entwickeln. Beeintrachtigungen des Erlebnis- oder Erholungswerts der
Landschaft sind zu vermeiden.

BauGB

§ 1a (3) ff. Vermeidung + Ausgleich voraussichtlich erheblicher
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes.

Kultur- und S

achguter.

BauGB

Orts- und Landschaftsbild sind baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

BNatSchG

§ 1 (4) ff. Erhaltung von historischen Kulturlandschaften und -landschaftsteilen
von besonderer Eigenart, einschlie3lich solcher von besonderer Bedeutung fir
die Eigenart oder Schénheit geschitzter oder schitzenswerter Kultur-, Bau-
und Bodendenkmadler.

DSchG

§ 1 (1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die

Kulturdenkmale zu schitzen und zu pflegen, insbesondere den Zustand der
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Kulturdenkmale zu Uberwachen sowie auf die Abwendung von Gefahrdungen
und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirken.

9.2. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) und

Beschreibung der Auswirkungen der Planung

Schutzgut Mensch

Beschreibung

Die nahegelegensten Wohngeb&aude in Vogtsreichenbach liegen mehr als 530 Meter Luftlinie
vom Plangebiet entfernt. Dabei liegen zahlreiche Landschaftselemente sowie Waldflachen
zwischen der Anlage und den Wohnh&ausern, wodurch eine Beeintrachtigung minimiert wird.
Nach Ammerndorf im Suden sind es etwa 150 Meter Entfernung. Dazwischen liegen jedoch
Waldflachen, sodass eine Beeintrachtigung ausgeschlossen werden kann. Ein Bauernhof mit
Wohnhaus liegt etwa 850 Meter norddstlich vom Plangebiet entfernt. Eine Einsehbarkeit ist
aufgrund der Topographie und der vorhandenen Strukturen ist vom Wohngebaude nicht
gegeben.

Flachen im Wohnumfeld von bis zu 1.000 m werden von Anwohnern bevorzugt fir die
Naherholung genutzt. Besonders hoch ist die Erholungsfunktion, wenn das Gebiet strukturreich
und durch Freizeiteinrichtungen bereichert ist. Im Wirkbereich sind keine Freizeit- und
Erholungseinrichtungen, Strukturen bzw. Landschaften mit hoher Erholungsnutzung vorhanden.
Der Landschaftsausschnitt ist als ausgerdaumte Agrarlandschaft zu bewerten. Durch das Gebiet
verlaufen keine Uberértlichen Wander- oder Radwege. Ein oOrtlicher Wanderweg des Marktes
Cadolzburg - Rundwanderweg Vogtsreichenbach - verlauft stdlich des Plangebiets. Entlang
dieser Flache ist eine Eingriinung mit einer dreireihigen Hecke angedacht.

Auswirkungen
Dadurch, dass die Flache Uberwiegend durch den lokalen Erholungssuchenden genutzt ist und

vorhandene Landschaftselemente unberihrt bleiben, werden nur geringe Auswirkungen mit der
Planung einhergehen. Sicherlich wird sich das Landschaftserleben in diesem Raumausschnitt
verandern, diese Auswirkungen werden im Schutzgut Landschaftsbild bearbeitet. Die generelle
Zuganglichkeit bleibt erhalten, ein oértlicher Wanderweg ist betroffen. Durch die zum &rtlichen
Wanderweg geplanten Gehdlzstrukturen und durch die bestehende Begrinung durch den Wald
im Norden, Siuden und Sudwesten kann die PV-Anlage einschlie3lich ihrer Einzaunung
mittelfristig vertraglich in den Nahbereich eingebunden werden. Eine Fernwirkung besteht nicht.
Die Immissionen nach § 3 BImSchG wurden bewertet (Punkt 7.2. der Begrindung). Die
Bewertung kam zu dem Ergebnis, dass Luftverunreinigungen, Erschitterungen, Larm, Wéarme,
Strahlen und &ahnlichen Erscheinungen nicht in relevantem oder erheblichem MafRe von der
Betriebsstatte ausgehen werden. Licht im Sinne von Blendwirkung ist dagegen im Zuge der
Umweltprifung zu begutachten. Blendwirkung kann bei Immissionsorten in einer Entfernung von
< 100 m im Einwirkungsbereich von Reflexionen nicht ausgeschlossen werden. Dabei sind
Immissionsorte in Form von Bauflachen nicht im relevanten Einwirkungsbereich gelegen.

Zur Beurteilung der von der Photovoltaikanlage ausgehenden Gerdusche gelten die
Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm — vom 26. August
1998.

Die von der Photovoltaikanlage ausgehenden Gerdusche dirfen die in Ziffer 6.1 der TA Larm
genannten Immissionsrichtwerte an den nachstgelegenen, bebauten bzw. zur Bebauung
vorgesehenen Nachbargrundstiicken nicht Uberschreiten. Die Transformatoren/Wechselrichter
sollten vorzugsweise in einem massiven Gebaude untergebracht werden und in ausreichend
groRem Abstand zu méglicher Wohnbebauung errichtet werden. Es werden keine Auswirkungen
erwartet.

Schutzgut Kultur- und Sachguter

Beschreibung:

Innerhalb des Planungsgebietes befindet sich kein geschitzter Geb&udebestand und kein
Bodendenkmal. Ebenfalls sind im Umfeld keine landschaftshildpragenden Baudenkmaler
vorhanden, auf welche das Vorhaben eine negative Auswirkung austiben wiirde.
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Auswirkungen:
Eine Beeintrachtigung der Ortsbilder von angrenzenden Ortschaften findet nicht statt, weil die

Anlage sich in einigen hundert Metern Entfernung und ohne erkennbaren Zusammenhang zu im
Zusammenhang bebauten Ortsteilen befindet und aufgrund der Topographie und den
vorhandenen Waldbestdnden von weiten Bereichen nicht eingesehen werden kann.

Eine temporédre Veranderung der Landnutzungsformen findet statt. Diese ist jedoch zeitlich
begrenzt. Eine Veranderung der Kulturlandschaft tritt ein, weil bisherige landwirtschaftliche
Flachen umgenutzt werden. Bestehende Sichtbeziehungen werden nicht beeintrachtigt.
Wegebeziehungen bleiben erhalten.

Es wird durch die Planung nicht unzulassig in die Eigentumsrechte Dritter eingegriffen.

Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Beschreibung:

Es handelt sich beim Plangebiet um intensiv genutzte Ackerflachen sowie um Intensivgrinland.
Nach Norden und Siuden befinden sich Waldflachen, nach Osten landwirtschaftlich genutzte
Flachen, nach Westen grenzen landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flache. Flachen mit
Biotopvernetzungsfunktion sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.

Lebensraum:

Aufgrund der groRen horizontalen Auspragung ist das Gebiet teilweise als Bruthabitat fir
anspruchsvollere Offenlandarten geeignet.

Gewasserlebensraume sind nicht vorhanden. Trockenhabitate sind ebenfalls nicht vorhanden,
Wald und groRRere Gehdlzbestéande sowie groR3ere Heckenstrukturen sind nicht betroffen.

Schutzkulisse:

Durch die Baugebietsausweisung werden keine Flachen berlhrt, die einen Schutzstatus gemar
Natura-2000-Kulisse genieRen. Landschaftsschutzgebiete, landschaftliche Vorbehaltsgebiete,
Naturschutzgebiete oder geschitzte Landschaftsbestandteile werden nicht berihrt.

Das naheliegendste Natura-2000-Schutzgebiet befindet sich 4,8 km nordostlich des
Planungsgebiets. Es handelt sich dabei um ein FFH-Gebiet mit der Benamung ,Further und
Zirndorfer Stadtwald®. Etwa 1 km stdlich des Planungsgebiets liegt das Landschaftsschutzgebiet
,Rof3tal“. Durch die geplante Nutzung und die Entfernung ist nach objektiven Gesichtspunkten
nicht von einer Beeintrachtigung der Schutzkulisse auszugehen. Ein Landschaftsschutzgebiet
grenzt zu geringen Teilen stdlich an das Plangebiet. Dieses wird durch

Auswirkungen:
Fur die Planung wurden Vermeidungsmafnahmen und  artenschutzrechtliche

AusgleichsmaRnahmen konzipiert, welche verpflichtend durchzufihren sind. Auf Punkt 1.7.1 des
Umweltberichts  wird verwiesen. Unter Einhaltung dieser Malknahmen kénnen
artenschutzrechtliche Verbotstatbesténde nach § 44 BNatSchG bewadltigt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass ungefahrdete, haufige Arten und sogenannte Allerweltsarten
wie Amsel, Star, Kohlmeise etc. hier vorkommen. Negative Populationsdynamiken sind mit der
Bauleitplanung nicht verbunden. Gleiches gilt fir weitere ungeféhrdete Arten wie u.a. Saatkrdhe
oder Sperling, die wahrscheinlich als Nahrungsgéste vorkommen.

Dariiber hinaus kann eine Anzahl weiterer Arten als Nahrungsgaste aufgrund des relativ
flieRenden Ubergangs in der Agrarlandschaft nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Erhebliche
Auswirkungen sind in diesen Fallen aufgrund fehlender spezifischer Besonderheiten des
Planungsgebietes nicht zu erwarten.

Durch die geplante MaRnahme erfolgt eine Trennungsfunktion, da die Flachen eingefriedet und
bebaut werden. Die Trennungsfunktion erfolgt allerdings nur fir gro3e Saugetierarten, wie
Wildschwein, Reh, Luchs oder Wolf, wobei bei letztgenannten Arten keine Nachweise aus dem
Landkreis oder dem Naturraum bekannt sind. Fir Kleinsduger bleibt das Sondergebiet weiterhin
zuganglich. Zur Verringerung der Auswirkungen sind Metallgitter oder Maschendrahtzaun ohne
Sockel auszufiihren, damit sind durchgéangige Zaunsockel, Mauern oder sonstige Aufschiittungen
unzulassig. Dadurch werden die Auswirkungen auf die Tierwelt reduziert.
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Es kommt nicht zum Neubau von Verkehrstrassen, eine Erhéhung diesbeziiglicher
Totungsrisiken ist demnach nicht anzunehmen.

Durch das Anpflanzen einer dreireihigen Hecke im Siden der Geltungsbereich wird ein
zusatzliches Habitat flir Tiere und ein Strukturelement zur Gliederung der Landschaft
hervorgebracht.

GeméalR Art. 11a BayNatSchG sind zudem Eingriffe in die Insektenfauna durch kinstliche
Beleuchtung im Auf3enbereich zu vermeiden, daher ist keine Beleuchtung zulassig.

Schutzgut Landschaft

Beschreibung:

Das Plangebiet selbst kann als eine strukturarme Offenlandflache charakterisiert werden.

Es handelt sich um intensiv genutzte Ackerflachen sowie um Intensivgriinland. Nach Norden und
Siuden befinden sich Waldflachen, nach Osten landwirtschaftlich genutzte Flachen, nach Westen
grenzen landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flache. Die Einsehbarkeit ist aufgrund der
Lage zwischen bestehenden Waldern stark limitiert.

Durch die Topographie und die Abschirmung der naheliegendsten Wohngeb&ude durch Gehdlze,
ist von keiner erheblichen Einsehbarkeit auszugehen.
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Abbildung 2: Topografische Karte Bayerns Quelle: TessaDEM - OpenStreetMap

Die obenstehende Abbildung zeigt, dass das Plangebiet im Vergleich zu Vogtsreichenbach,
Ammerndorf und der Stral3e hoher liegt. Zudem werden die vorhandene Waldflachen sichtbar,
die die Einsehbarkeit und somit auch den Einfluss auf das Schutzgut Landschaft verringern.
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Abbildung 3: Lage und Topographie der Anlage im Raum
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung — www.geodaten.bayern.de

Von Ammerndorf ist aufgrund der Bewaldung und der von keiner Einsehbarkeit auszugehen. Von
Vogtsreichenbach ist eine Sichtbeziehung zur Freiflachenphotovoltaikanlage ebenfalls nicht zu
erwarten. Der sudliche Teil des Plangebietes wird entlang des 6rtlichen Wanderwegs und des
angrenzendem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet durch eine Hecke eingegriint, da an dieser
Stelle der Einbindung in die Landschaft eine besondere Bedeutung zukommt.

Die Lage zwischen Waldflachen tragt zur Verminderung der Fernwirkung der Anlage bei, da die
Walder bei Betrachtung der Anlage fur einen natirlichen Rahmen sorgen. Die Einsehbarkeit der
Flache ist grundsétzlich als sehr gering zu betrachten und die Vorbelastung der Landschaft durch
die vorbeilaufende 110 kV-Leitung gegeben. Zusatzlich dazu befindet sich eine weitere PV-
Anlage 6stlich des Plangebiets in Planung, wodurch eine weitere Vorbelastung attestiert werden
kann.

Auswirkungen:
Durch die MalRnahme wird das Landschaftsbild in gewissem Mal3e beeintrachtigt. Die mit der

Planung einhergehenden Veranderungen sowohl hinsichtlich des Landschaftsbildes als auch fir
die landschaftsbezogene Erholung kénnen im unmittelbaren Umfeld der Anlage als optisch
storend empfunden werden. Die Fernwirkung auf naheliegende Wohnstandorte und
Nachbargemeinden ist als sehr gering zu bewerten.

Eine Unterbrechung bestehender Sichtbeziehungen findet nicht statt. Naturraumtypische
Besonderheiten werden nicht beeintrdchtigt. Das Gebiet besitzt keine Uberértliche
Erholungsfunktion. Die Flache liegt aul3erhalb von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und
Landschaftsschutzgebieten. Flachen die an landschaftliche Vorbehaltsgebiete angrenzen
werden eingegriint.

Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes ist durch das integrale Zusammenwirken aller
Sinneseindriicke bestimmt und nicht nur durch das Auge. Eine Photovoltaikanlage beeintrachtigt
dabei lediglich den visuellen Eindruck, nicht aber den Geruchs-, Geschmacks-, Tast- und Horsinn,
da keine unangenehmen Emissionen in Form von Larm oder Geruchsstoffen gegeben sind. Damit
sich die Anlage in das Landschaftsbild einfiigt, sind ungebrochene und leuchtende Farben zu
vermeiden und Reflexionsmoglichkeiten zu reduzieren. Die Kollektoren entsprechen einem
einheitlichen Typ. Der Entwurf passt sich an die vorhandene Topographie an. Durch die
Anordnung der Modulflachen wird eine homogene Struktur erzeugt, die sich in bestehende
Landschaftsstrukturen einfiigt. Vorhandene Landschaftselemente werden soweit vorhanden
integriert.
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Schutzgut Flache, Boden

Beschreibung:

Nach dem ABSP — Firth handelt es sich um die naturraumliche Einheit des Mittelfrankischen
Beckens (113-A). Geologisch ist dies aus den mittleren Keuperschichten aufgebaut.

Die digitale geologische Karte von Bayern 1:25.000 aus dem Bayern Atlas der bayerischen
Vermessungsverwaltung zeigt innerhalb des Bereichs des geplanten Sondergebiets die
geologische Einheit von Blasensandstein. Es handelt sich beim Gestein um fein- bis grobkérnigen
Sandstein, der selten Gerdlle fuhrt.

Die digitale Ubersichtsbodenkarte 1:25.000 aus dem Bayern Atlas der bayerischen
Vermessungsverwaltung ordnet dem Boden fast ausschlie3lich Regosol und Braunerde-Regosol
Zu.

Im Bereich des Vorhabens sind derzeit keine Altlasten-, schadliche Bodenveranderungen und
Altlastenverdachtsflachen bekannt.

Auswirkungen:
Eine dauerhafte Bodenbedeckung durch Grinland wird zum Schutz der Béden vor Erosion

gewahrleistet. Durch die Herausnahme von Flachen aus der intensiveren Nutzung und der damit
verbundenen extensiven Grinlandnutzung erféahrt der Boden eine Abmagerung und Erholung, da
kein Dinge- oder Pestizideintrag mehr erfolgt.

Die Bodenstruktur wird durch das Abschieben und Aufhalden des Oberbodens nur minimal
verandert. Mit dem Eingriff wird nur minimal Oberboden (im Bereich von
Betriebsgebauden/Transformatorenstationen) abgeschoben. Die Zwischenlagerung des
humosen Oberbodens lasst die Verwendung dieses Bodens bei der Gelandegestaltung zu.
Erosionsgefahr durch Wind oder Wasser kann auf Grund der Hanglage nicht ausgeschlossen
werden; dies sollte bei der Zwischenlagerung des Mutterbodens beachtet werden. Zu einer
temporéren Bodenverdichtung kann es im Ubrigen lediglich wéahrend der Bauphase kommen. Die
Wetterbedingungen sind daher im Rahmen der Bauphase zu bertcksichtigen.

Eine Veranderung des Reliefs erfolgt nicht, lediglich auf Ma3stabsebene des Mesoreliefs wird fur
technische Bauwerke eine Angleichung der Gelandeoberflache voraussichtlich nicht zu
vermeiden sein.

Durch die MaRnahme ist von keiner relevanten Flachenversiegelung auszugehen. Die effektiv
versiegelte Flache von Solarparks wird in einschlagiger Fachliteratur (,Naturschutzfachliche
Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen® Herden, Rassmus & Gharadjedaghi;
herausgegeben vom Bundesamt fuir Naturschutz 2009) beispielsweise mit 5 % angegeben. Die
Versiegelung verteilt sich dabei gleichmaRig und punktuell innerhalb des Plangebietes und
entfaltet dabei gegentiber den Bodenfunktionen und auch im Hinblick auf die Abflusswirksamkeit
keine Konzentrationswirkung.

Im bebaubaren Bereich sind der belebte Oberboden (Mutterboden) und ggf. kulturfahige
Unterboden nach § 202 BauGB zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern,
vor Verdichtung zu schitzen und méglichst nach den Vorgaben der §§ 6 bis 8 BBodSchV ortsnah
zu verwerten. Der nicht kulturfahige Unterboden und das Untergrundmaterial sollte innerhalb des
Vorhabenbereiches in technischen Bauwerken verwendet werden, um eine Entsorgung zu
vermeiden.

Es sind DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau), DIN 19731
(Verwertung von Bodenmaterial) und DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung
von Bauvorhaben) entsprechend zu beriicksichtigen. Bei Herstellung einer durchwurzelbaren
Bodenschicht sind die Vorgaben der 88 6 bis 8 BBodSchV zu beachten.

Der gewachsene Bodenaufbau ist Uberall dort zu erhalten, wo keine baulichen Anlagen errichtet
und auch sonst keine nutzungsbedingte oder aus sonstigen Erwdgungen vorgesehene
Uberpragung der Oberflache geplant oder erforderlich ist. Um zusétzlich méglichen
Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelande nur bei trockenen Boden- und
Witterungsverhaltnissen befahren werden. Flachen, die als Griinflachen vorgesehen sind, sollten
nicht befahren werden.
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Eine Eutrophierung des Standortes erfolgt nicht, da keine Substanzen verwendet werden, durch
welche die Bodenfruchtbarkeit bzw. der Mineralgehalt der Bodden verandert wird.
Schadstoffeintrag kann in gasférmiger, flissiger oder fester Form erfolgen. Gasférmige
Schadstoffe werden wéhrend der Bauphase in Form von Fahrzeugabgasen freigesetzt. Flussige
Schadstoffe fallen ebenfalls wahrend der Bauphase als Heizmittel oder als Betriebs - und
Schmierstoffe bzw. Kihlmittel bei Fahrzeugen an. Ein mdglicher Eintrag kann jedoch nur durch
Unfalle bzw. unsachgeméafen Umgang erfolgen. Feste Schadstoffe fallen nicht an bzw. werden
ordnungsgemal entsorgt.

Schutzgut Wasser

Beschreibung:
Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und bildet die

Lebensgrundlage fir Menschen, Tiere und Pflanzen. Auf Basis des Wasserhaushaltsgesetzes
gilt es, durch eine nachhaltige Gewasserbewirtschaftung die Gewasser als Bestandteil des
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen
sowie als nutzbares Gut zu schitzen. Im Rahmen der Umweltpriifung ist das Schutzgut Wasser
unter dem Aspekt der Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualitat sowie
auf den Zustand des Gewassersystems zu betrachten. Im Sinne des Gewasserschutzes sind
MaRnahmen zu ergreifen, die zu einer Begrenzung der Flachenversiegelung und der damit
einhergehenden Zunahme des Oberflachenwassers, zur Forderung der
Regenwasserversickerung sowie zur Vermeidung des Eintrags wassergefahrdender Stoffe
fuhren. Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung fir die Leistungsfahigkeit des
Naturhaushaltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil
grundwassergepragter Béden.

Im Planungsgebiet befinden sich keine flieRenden oder stehenden Gewésser, keine
Trinkwasserschutzgebiete oder Uberschwemmungsgebiete. Uber Grundwasserverhaltnisse ist
nichts bekannt, allerdings ist aufgrund der Topographie nicht von hohen Grundwasserstanden
auszugehen. Die relative Grundwasserneubildung ist Uberwiegend gering. Entsprechend stellt
die Karte ,Mittlere jahrliche Grundwasserneubildung in Bayern 1981-2010“ des Bayerischen
Landesamtes fur Umwelt die Grundwasserneubildung im Geltungsbereich als gering dar (ca. 25
— 150 mm/a).

Auswirkungen:
Durch Versiegelungen kommt es zu einer verminderten Grundwasserneubildung und zu einer

Erhdhung des Oberflachenwasserabflusses. In Bezug auf die Grundwasserneubildung besitzen
die Boden im Geltungsbereich jedoch geringe Wertigkeit und der Versiegelungsgrad liegt sehr
niedrig.

Die Gestelltische werden in der Regel in einem Rammverfahren im Boden verankert, die
Rammprofile sind in der Regel verzinkt. Sofern keine Grundwasserbdden anstehen, ist dies mit
dem Grundwasserschutz vereinbar. Die Rammprofile sind zudem im Regenschatten verortet,
sodass Auslésungsprozesse durch Niederschlag als minimal einzuschatzen sind.

Schutzgut Luft

Beschreibung:

Unzulassige Immissionen, die von auflen auf das Planungsgebiet einwirken, sind nicht
erkennbar. Fir die angestrebte Nutzung sind die Immissionen aus dem Stral3enverkehr und der
Landwirtschaft unerheblich. Zwischen den Modulreihen wird weiterhin Kaltluft gebildet.

Auswirkungen:
Mit der Planung sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut verbunden.

Schutzgut Klima

Beschreibung:
Besondere Eigenschaften liegen nicht vor.
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Auswirkungen:
Keine. Es ist zu berlicksichtigen, dass das Vorhaben der globalen und nationalen Reduktion von

Treibhausgasemissionen dient.

9.3. Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen

zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzqguter

Tabelle: zu erwartende Auswirkungen

Schutzgut Mensch Geringe Auswirkungen

Lokale Beeintrachtigung der Erholungsfunktion. Keine
Beeintrachtigung des Wohnumfeldes.

Schutzgut Kultur- und | Keine Auswirkungen

Sachguter Keine Beeintrdchtigung von Kultur- oder Sachgutern.

Schutzgut Tiere, | Auswirkungen

Pflanzen, biologische | Eingriffserheblichkeit gem. § 14 BNatSchG ist festzustellen,
Vielfalt artenschutzrechtliche Verbotstatbestande werden ausgeschlossen.

Keine Betroffenheit der Schutzkulisse.

Schutzgut Landschaft | Geringe Auswirkungen

Optische Beeintrachtigungen erfolgen in ausgeraumter
Agrarlandschaft zwischen Waldern mit geringer Fernwirkung.
Schutzgut Flache, | Geringe Auswirkungen

Boden geringer Versiegelungsgrad ohne erheblichen Verlust von
Bodenfunktionen anzunehmen.
Schutzgut Wasser Keine Auswirkungen

Kein Eingriff in wasserrechtliche Schutzkulisse. Keine Auswirkungen
auf das Grundwasser oder auf FlieRgewasser.

Schutzgut Luft Positive Auswirkungen

Substitution schadstoffemittierender Energietrager.

Schutzgut Klima Positive Auswirkungen
Das Vorhaben dient der Erzeugung CO2-neutraler Energie.

Entwicklungsprognose des Umweltzustandes

Prognose bei Nichtdurchfihrung der Planung

Die Flachen wirden weiterhin in landwirtschaftlicher Nutzung verbleiben. Eine Zustandséanderung
bei den Schutzgutern ist nicht zu erwarten. Gegebenenfalls wirde die ackerbauliche Nutzung
durch entsprechenden Stoffeintrag Uber den Wirkungspfad Boden-Grundwasser negative
Auswirkungen mit sich bringen. Wesentliche Anderungen sind nicht zu erwarten.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung
Wird im Zuge des Bebauungsplanverfahrens untersucht.

Bodenschutzklausel

Durch die getroffenen Festsetzungen und die geplante Art der Bebauung wird die Ressource
»,Grund und Boden“ moglichst schonend genutzt. Im Vergleich zu Biomasse ist die Photovoltaik
eine relativ flacheneffiziente Form der Energieerzeugung.

Der Umgang mit Grund und Boden ist schonend und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben,
da die natirlichen Funktionen des Bodens bei der geplanten Nutzung bertcksichtigt und die
nachteiligen Auswirkungen auf den Grund und Boden so gering wie mdglich gehalten werden.
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Umwidmungssperrklausel — Vorrang der Innenentwicklung

Das Vorhaben befindet sich im planungsrechtlichen Aufenbereich. Im Rahmen der
Innenentwicklung und Nachverdichtung kénnen fir das Vorhaben keine Flachen im erforderlichen
Umfang bereitgestellt werden.

Klimaschutzklausel

Das geplante Vorhaben dient unmittelbar der Erzeugung Erneuerbarer Energien und leistet einen
unmittelbaren und wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.

Folgen des Klimawandels kénnen z. B. Uberflutungen oder Trockenperioden sein. In diesem
Zusammenhang ist von einer geringen Anfélligkeit des Vorhabens auszugehen. Eine Uberflutung
mit einhergehenden schweren Sachschaden ist daher auch bei Starkregenereignissen nicht zu
erwarten.

Eingriinungs- und Kompensationsmafnahmen kénnen im Falle von langeren Trockenperioden
Schaden nehmen.

9.4. MaBnahmen zur Minderung oder zum Ausgleich von Umweltauswirkungen

Die Eingriffsregelung gemal 8§ 1a Abs. 3 BauGB ist in der Bauleitplanung zu bertcksichtigen,
allerdings nur mittelbar auf Ebene des Flachennutzungsplanes.

Geplante MaRBnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausqgleich der nachteiligen
Auswirkungen auf Ebene des Flachennutzungsplanes

Schutzgut Mensch Keine MaRnahmen erforderlich

Schutzgut Kultur- Keine MaRnahmen erforderlich

und Sachguter

Schutzgut Tiere, Darstellung von Ausgleichsflachen i. S. d. § 5 Abs. 2a BauGB
Pflanzen, biologische

Vielfalt

Schutzgut Landschaft | Darstellung von Ausgleichsflacheni. S. d. § 5 Abs. 2a BauGB

Schutzgut Flache, Keine MaRnahmen erforderlich
Boden

Schutzgut Wasser Keine MaRnahmen erforderlich
Schutzgut Luft Keine MaRnahmen erforderlich
Schutzgut Klima Keine MaRnahmen erforderlich

Naturschutz und Artenschutz
Es befinden sich keine nach Naturschutzrecht geschutzte Flachen im Plangebiet. Der spezielle
Artenschutz ist in nachgelagerten Verfahren zu klaren.
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9.5. Ubersicht uiber anderweitige Losungsmoglichkeiten

Grundlage fiir die Bewertung der
Eignung des Standortes ist zunachst
der wirksame Flachennutzungsplan,
welcher allerdings keine Bauflachen

Ny .| darstellt, welche die geplante
o N s Nutzung gem. § 8 Abs. 2 BauGB
":;‘ 3 A 7./ | ermoglichen. Ein Landschaftsplan ist
= 3 gt . | nichtvorhanden.
T % | Grundsatzlich erscheinen im
~~ | Marktgebiet  Cadolzburg einige
o ; s Standorte als geeignet far die
v s e Errichtung einer

B, o Freiflachenphotovoltaikanlage.

e o
e P S

Abbildung 4: Marktgebiet Cadolzburg
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Die Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr zur bau- und
landesplanerischen Beurteilung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen vom 10.12.2021 definieren
gewisse Ausschlussflachen beziehungsweise Restriktionsflachen. Diese schranken als
Negativkriterien die Eignung vieler Standorte innerhalb des angedachten Gebiets fur die Planung
ein. Zunachst sollten grundséatzlich nicht geeignete Standorte fir die Errichtung von PV-
Freiflachenanlagen ausgeschlossen werden. In diesen Bereichen stehen naturschutzrechtliche
Bestimmungen, gewichtige naturschutzfachliche Erwégungen oder anderweitige 6ffentliche
Belange grundsétzlich entgegen.

GemaR Anlage 1 der landesplanerischen Beurteilung von Freiflachenphotovoltaikanlagen wird
die Standorteignung auf Mesoebene auf folgende im Marktgebiet Cadolzburg relevante Kriterien
gepruft.

e Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete, Naturdenkmaler,
geschitzte Landschaftsbestandteile (88 23, 24 und 28, 29 BNatSchG)

Gesetzlich geschiitzte Biotope (§ 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG)

Rechtlich festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzflachen (§ 15 BNatSchG)
Wasserschutzgebiete (8§ 51 ff. WHG) und Heilquellenschutzgebiete (§ 53 WHG)

In den Landschaftsplanen als Kern- und Vorrangflachen fur den Naturschutz
ausgewiesene Gebiete

Boden- und Geolehrpfade einschlielilich deren Stationen sowie Geotope

e Wasserschutzgebiete (8§ 51 ff. WHG) und Heilquellenschutzgebiete (8 53 WHG), sofern
fur die betreffende Schutzzone entgegenstehende Anordnungen gelten, und nicht eine
Befreiungslage herbeigefiihrt werden kann

Gewasser-Entwicklungskorridore

Uberschwemmungsgebiete

Natirliche FlieBgewasser, naturliche Seen

Bdden mit sehr hoher Bedeutung fiir die natirlichen Bodenfunktionen geman
BBodSchG

e Landwirtschaftlicher Boden tberdurchschnittlicher Bonitét
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In der Abbildung 5 wurden die genannten Ausschlussflichen des Marktes gekennzeichnet.
Folgende Ausschlusskriterien wurden hierbei nicht berticksichtigt.

e Bdden mit sehr hoher Bedeutung flr die nattrlichen Bodenfunktionen gemal BBodSchG
sowie landwirtschaftlicher Boden tiberdurchschnittlicher Bonitat
Dieser Punkt im weiteren Verlauf der Alternativenprifung auf kleinrdumiger Ebene néher
beleuchtet und bericksichtigt.

Als weiteren Schritt zur Prifung der Standortalternativen werden eingeschrankt geeignete
Standorte im Marktgebiet eruiert. Darunter fallen Flachen, die eines der folgenden Charakteristika
erflllen:

e Landschaftsschutzgebiete, auch in Form von ehemaligen Schutzzonen in Naturparken
(s. a. Gl. Nr. 1.7. Zonierungskonzepte)1.
e Bodendenkmadler i.S. von Art. 1 und 7 BayDSchG, soweit sie nicht ganz oder zum Teil
Uber der Erdoberflache erkennbar sind
Pflegezonen von Biospharenreservaten
Besondere Schutzgebiete nach § 32 BNatSchG (= Natura 2000 Gebiete)
Flachen zum Aufbau und Erhalt des Biotopverbunds (gem. Art. 19 Abs. 1 BayNatSchG)
Standorte oder Lebensraume mit besonderer Bedeutung
o fur europarechtlich geschitzte Arten oder Arten, fur die Bayern eine besondere
Verantwortung hat

o flr besonders oder streng geschitzte Arten des Bundesnaturschutzgesetzes
oder der Bundesartenschutzverordnung

o fur Arten der Roten Listen 1 und 2 mit enger Standortbindung.

e Bereiche, die aus Grinden des Landschaftsbildes, der naturbezogenen Erholung und der
Sicherung historischer Kulturlandschaften von besonderer Bedeutung sind,
einschlieBlich  weithin einsehbare, landschaftspragende Landschaftsteile wie
Gelanderticken, Kuppen und Hanglagen und schutzwiirdige Taler

e Vorranggebiete fir andere Nutzungen

e Landschaftliche Vorbehaltsgebiete, regionale Griinzige gemaR Regionalplan

e Grolraumig (von Siedlungen oder uberdrtlichen Verkehrsachsen) unzerschnittene
Landschaftsraume

e Moorbdden mit weitgehend degradierter Bodenstruktur
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Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Restriktionsflachen. Im Stiden grenzt ein landschaftliches
Vorbehaltsgebiet an. In dessen Richtung ist eine Eingriinung durch eine Hecke angedacht, um
dem Schutzgut Landschaft Rechnung zu tragen.

Nach Durchfilhrung der Priifung auf Ausschluss- und Restriktionsflachen, erfolgt die Uberpriifung
nach geeigneten Standorten. Dazu zahlen Flachen, die folgende Eigenschaften erfiillen:
e versiegelte Konversionsflachen (aus gewerblicher und militéarischer Nutzung)
e Siedlungsbrachen und sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flachen
e Abfalldeponien sowie Altlasten und -verdachtsflachen
e Flachen im r&umlichen Zusammenhang mit groBeren Gewerbegebieten im
AuRRenbereich
e Trassen entlang grolRerer Verkehrstrassen (Schienenwege und Autobahnen) und
Larmschutzeinrichtungen (vgl. auch nachfolgend GI. Nr. 3.1)
e Sonstige durch Infrastruktur-Einrichtungen veranderte Landschaftsausschnitte, z.B.
Hochspannungsleitungen (vgl. auch nachfolgend GI. Nr. 1.1.3)
e Flachen ohne besondere landschaftliche Eigenart, insbesondere in Lagen ohne
Fernwirkung (vgl. auch nachfolgend GI. Nr. 1.1.3).

Innerhalb des Marktgebiets sind keine Konversionsflachen ebenso wie Abfalldeponien bekannt.
Die Flachen mit rdumlichem Zusammenhang zu gréReren Gewerbegebieten im AulRenbereich
existieren im Nordosten des Marktgebiets. Diese scheiden allerdings aufgrund von
Restriktionsflachen aus der Standorteignung aus. Im Siden und Westen befindet sich ein
regionaler Griinzug und im Norden das Segelfluggelande Seckendorf.
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Abbildung 7: Vorzugsflachen im Marktgebiet Cadolzburg

In Abbildung 7 werden die Flachen entlang groéRerer Verkehrstrassen (Schienenwege und
Bundesstral’e) mit einem 500 Meter Puffer dargestellt. Zudem werden die durch sonstige
Infrastruktur-Einrichtungen verédnderte Landschaftsausschnitt, wie etwa die unter Freileitungen
dargestellt. Vorbelastungen im Sinne des LEP (6.2.3) finden sich im Marktgebiet mit der
Bundesstrafl3e 8 im Norden, einer Hochspannungsleitung vom Norden in den Stiden (6stlich von
Vogtsreichenbach) und Sidwesten (westlich von Wachendorf) sowie den Schienenwegen
(Cadolzburg — Egersdorf — Weiherhof) im Marktgebiet. Weiterhin kdnnten die Gewerbeflachen
nordlich von Cadolzburg eine geeignete Anbindung fiir eine PV Freiflachenanlage darstellen.
Nach § 35 Abs 1. Nr 8 b) ist die Errichtung einer Anlage, die der Nutzung solarer
Strahlungsenergie dient, im Aul3enbereich zulédssig, wenn es auf einer Flache langs von
Autobahnen oder Schienenwegen des libergeordneten Netzes in einer Entfernung von bis zu 200
Meter liegt. Hierbei ist zu beachten, dass innerhalb des Marktes Cadolzburg keine Autobahnen
und Schienenwege des Ubergeordneten Netzes vorhanden sind. Eine grundsatzliche
Vorbelastung liegt jedoch bereits durch das eingleisige Schienennetz vor und wird
dementsprechend ebenfalls berlcksichtigt. Erganzend zum BauGB und dem Kriterienkatalog
wird das EEG herangezogen.

Das EEG hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die planungsrechtliche Zuldssigkeit von
Photovoltaikanlagen, jedoch hat der Wortlaut des EEG Auswirkungen auf Vergitungen von
Energie aus regenerativen Energiequellen und bestimmt somit die Erforderlichkeit von
Bebauungsplanen mit dem Planungsziel erneuerbarer Energien. Nach § 37 Abs. 1 Satz 2 c)
besteht die Mdglichkeit auf Forderung, wenn die Freiflachenanlage in einer Entfernung von bis
zu 500 Metern, gemessen vom aul3eren Rand der Fahrbahn, errichtet werden soll.

Die Flachen ohne besondere landschaftliche Eigenart, insbesondere in Lagen ohne Fernwirkung
wurden aufgrund der unscharfen Kriterien nicht in die Abbildung einbezogen und werden jeweils
im Einzelfall beurteilt.

Zusatzlich zu den gepriften Kriterien kdnnen Gemeinden einen Kriterienkatalog zur
Standortauswahl heranziehen bzw. gewichten und ggf. zur Grundlage eines entsprechenden
Klima- oder Standortkonzepts machen, das dann auch eine gewisse Selbstbindung der
Gemeinde entfaltet (entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). Im Fall des Marktes Cadolzburg
existiert ein Kriterienkatalog fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen mit einigen standortrelevanten
Restriktionen, die ebenfalls in die Bewertung der Eignung einflieRen (siehe Punkt 4.2.). Da nicht
alle Kriterien Bezug auf die Lage der Anlage nehmen, werden im Folgenden lediglich die fur die
Standortauswahl relevanten Kriterien aufgefihrt.
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Der Mindestabstand zur Wohnbebauung betrdgt 500 m. Ein reduzierter Abstand
ist bei topografischen Besonderheiten moglich.

: | Bei Abbildung 8 handelt es sich bei
A - | den orangen Flachen um einen 500
s Moo o] Meter Puffer um im Zusammenhang
jo T LS et bebaute Ortsteile. Einzelne Weiler
7 g8 i _] und Gewerbegebiete erhielten keinen
S Puffer wvon 500 Meter. Unter
./ Beriicksichtigung des Kriteriums des
X 2 Mindestabstands  erweisen  sich
i\ \’T zahlreiche  Potenzialflachen  als

A ~-~| ungeeignete Standorte.

1]
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Abbildung 8: Marktgebiet Cadolzburg mit 500 Meter
Mindestabstand um im Zusammenhang bebaute Ortsteile

Bei detaillierterer Betrachtung fallt
auf, dass ein Teil der Flache
innerhalb des 500 Meter Puffers
liegt. Allerdings sind in diesem Fall
aufgrund der Topographie und der
vorhanden  Landschaftselemente
keine negative Beeintrachtigung auf
Wohngebaude zu erwarten.

Es wurden weiterhin nur die Flachen
im Marktgebiet gepuffert, aufgrund
der Nahe zu Ammerndorf, wirde die
Flache auch in den 500 Meter
Radius dieser Wohnbebauung
fallen. Allerdings ist fur die den Ort
aufgrund der dazwischenliegenden
Waldflachen keine Beeintrachtigung

[
L R |

Abb|ldung 9: Detaillierter Blick auf die Lage im Plangeble-t
gegeben.

Flachen entlang von  BundesstralRen, Schienenwegen, und Konversionsflachen
sind bevorzugt heranzuziehen.

Dieser Punkt wurde bereits durch die Prifung nach geeigneten Standorten abgedeckt. Dabei
wurden neben den Bundesstral3en, Schienenwegen und Konversionsflachen weitere Kriterien
herangezogen, wodurch dieser Aspekt weitreichend beleuchtet wurde. Dennoch wird aufgrund
der expliziten Nennung der Kriterien ein besonderer Wert auf die, den Kriterien entsprechenden
Flachen gelegt.

Das Orts- und Landschaftsbild soll nicht beeintrachtigt werden. Die direkte,
unmittelbare Sicht auf Gbergeordnete Baudenkmaler soll nicht gestért werden. GroRraumig
unzerschnittene Landschaftsrdume, landschaftliche Vorbehaltsgebiete und
regionale Griinziige sind nicht geeignet fiir FPA.
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Ein Teil dieser Kriterien wurde bereits bei der Beurteilung der Ausschluss- und Restriktionsflachen
berticksichtigt. Dazu zahlen landschaftliche Vorbehaltsgebiete, regionale Griinziige. Fir
gro3raumig unzerschnittene Landschaftsrdume existieren keine festgesetzten Kriterien, die
Flachen sind individuell zu beurteilen und kénnen nicht a priori ausgeschlossen werden.

Die Beeintrachtigung des Ortshildes wird aufgrund der Lage, den vorhandenen
Landschaftselementen zwischen der Anlage und der Wohnbebauung sowie des 500-Meter-
Abstands zu im Zusammenhang bebauten Ortsteilen bereits als sehr gering eingeschétzt.
Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden im Einzelfall beurteilt, da diese aufgrund der
weichen Kriterien nicht rigid auf die verfigbaren Flachen im Marktgebiet projiziert werden kénnen.
Die Sicht auf tbergeordnete Baudenkmaler wird beriicksichtigt.

/2 | In der Abbildung 10 zeigen sich die
f ‘ - = | Baudenkmaéler, Bodendenkmaler sowie
b P o] landschaftspragende Denkmaler. In der
fer. e L © ¢~ | unmittelbaren N&he zu diesen konnte eine
e [ -4 | Anlage die Sicht storen und das

" N X Landschaftsbild erheblich
| ' beeintrachtigen. Dementsprechend fallen
b \| standorte in Nahe zu den markierten
% | Flachen als Alternativstandorte aus
£ | Prifung heraus. Insbesondere relevant
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Abbildung 10: Baudenkméler, Bodendenkméler und
landschaftspragende Denkmaéler

Landwirtschaftliche Flachen mit einer Uberdurchschnittlichen Bodenqualitat
(Durchschnittswert _Ackerzahl bzw. Ertragsmesszahl gréer 44) sind nicht fir FPA zu
Uberplanen. Flurbereinigte und beregnungsfahige Flachen sind mdéglichst auszunehmen.

Das Kriterium ahnelt den Ausschlusskriterien von ,Béden mit sehr hoher Bedeutung fur die
natdrlichen Bodenfunktionen gemal® BBodSchG“ und ,Landwirtschaftlicher Boden
Uberdurchschnittlicher  Bonitat® der landesplanerischen Beurteilung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen. Dieser wird jedoch in diesem Fall vom Markt Cadolzburg konkretisiert. Ein
Ausschluss von Flachen mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von Uber 44, wird aufgrund der
Verfugbarkeit von Informationen nicht auf das gesamte Marktgebiet projiziert, sondern spezifisch
auf Flachen, die als besonders geeigneter Standort erscheinen, um diesen Eindruck
maglicherweise zu falsifizieren.

Dazu wurden die verbleibenden Flachen in Nahe von geeigneten Standorten untersucht, da diese
das groRte Potenzial zur Verwirklichung des Vorhabens besitzen. Zunachst wurden potenzielle
landwirtschaftliche Flachen in der Néhe der Bundesstrale und Hochspannungsleitungen auf
deren Ackerzahl/Ertragsmesszahl geprift. Da trotz Beeintréchtigung und Vorbelastung des
Landschaftsraums, die landwirtschaftlichen Belange zu berlcksichtigen sind und die
tiberdurchschnittlich ertragreichen Acker erhalten bleiben sollen. Dies geschah mit Hilfe des
BayernAtlas-Grundsteuer und der darin fir die einzelnen Flursticke angegebenen
Bodenschéatzung. Die dargestellten Flachen in der Abbildung besitzen groR3tenteils eine Ackerzahl
von Uber 50 und liegen somit deutlich tiber dem Landkreisdurchschnitt.
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Abbildung 11: Ertragreiche Ackerbdden im Marktgebiet in der Nahe geeigneter Standorte

Bei genauerer Betrachtung des Plangebiets zeigt sich das ein tUberwiegender Teil der Flachen
unter dem Landkreisdurchschnitt liegt. Lediglich zwei Flachen besitzen eine geringfiigig hdhere
Ackerzahl (45). In Anbetracht der GesamtgroRe der Flachen, der geringfiigigen Uberschreitung
sowie mogliche Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung der verbleibenden Flachen, da diese
zentral im Plangebiet liegen, wird die Uberschreitung als tragbar angesehen und an den Flachen
festgehalten.

Flurnummer Flache in mz2 Ackerzahl Grlnlandzahl

Gemarkung

Deberndorf

746/2 5.951 41

747 62.779 41
7.863 42

750 39.759 41
21.284 45

749 9.085 45
2.509 41
50 43

789 15.034 43
13.533 43

752 43.218 42
15.691 43

Ebenfalls wurde das Restriktionskriterium der flurbereinigten und beregnungsféhigen Flachen
gepruft. Bei der Flurnummer 747 der Gemarkung Deberndorf handelt es sich um eine
flurbereinigte Flache und entspricht dementsprechend nicht dem Kriterium. Bei Betrachtung
Ergebniskarte der Standorteignung zeigt sich jedoch, dass die moéglichen Alternativen ebenfalls
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flurbereinigte Flachen sind oder dass der Bau der Anlage nur in einem deutlich eingeschrankten
raumlichen Ausmaf} mdglich ware. Dementsprechend ist die Gewichtung dieses Punktes als
weniger gravierend zu bewerten.

Die Beregnungsfahigkeit moglicher Standorte bedarf der Prifung im Einzelfall, da aufgrund der
Vielfalt der Elemente in der Landschaft eine grundsatzliche Festlegung von rdumlichen
Abstanden nicht zielfuhrend erscheint. Im Fall der ausgewéhlten Flache ist die
Beregnungsféhigkeit als gering einzuschétzen, da sowohl die Distanz als auch die Verfugbarkeit
von stehenden oder flieRenden Gewassern nicht unmittelbar gegeben ist.

Nachdem die praferierten Standorte innerhalb des Marktgebiets eruiert wurden und restriktive
Kriterien in den Auswabhlprozess integriert wurden, ergibt sich folgende Ergebniskarte fiir einen
geeigneten Standort einer Photovoltaik-Freiflachenanlage.

5 f

andorteignung im Markt Cadolzburg

Es zeigt sich, dass die Standortauswahl an potenziellen Flachen im Marktgebiet tiberschaubar
ist. Bei genauerer Betrachtung der Ergebniskarte fallen einige kleinere, gut geeignete Standorte
im Nordwesten des Marktes Cadolzburg auf. Diese liegt teilweise sowohl im Vorzugsgebiet der
BundesstralRe B 8 sowie in der Nahe zweier Freileitungen. Demgegeniber fallen viele, zunéchst
sinnvoll erscheinende Flachen aufgrund der Berlcksichtigung der Restriktionen aus der
Standorteignung heraus. Der gewahlte Standort weist ebenfalls keine Restriktions- oder
Ausschlussflachen auf. Zudem wird dabei ebenfalls einem Grof3teil der weichen Kriterien
entsprochen, die eine individuelle Betrachtung erfordern. So handelt es sich um eine Flache ohne
besondere landschaftliche Eigenart, insbesondere in einer Lage ohne Fernwirkung. Das
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Plangebiet fallt auch nicht unter die Bereiche, die als landschaftspragende Landschaftsteile zu
werten  sind.  Zusammenfassend ist das Gebiet als Standort fir eine
Freiflachenphotovoltaikanlage geeignet und es liegt im Ermessensspielraum des Marktes die
Flache als entsprechendes Sondergebiet auszuweisen.

Eine grundsétzliche stadtebauliche Eignung des Standortes ist gegeben, die Prifung vor dem
Hintergrund der Ziele der Raumordnung (8§ 1 Abs. 4 BauGB) erfolgte in Punkt 3. der Begriindung
zur 1. Anderung des Flachennutzungsplanes und ist nach Auffassung des Marktes ohne
Beanstandungen resultiert.

Am gewahlten Standort kann die Planung im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Schutzgiiter
nach UVPG umgesetzt werden:

e Unvermeidbare Beeintrachtigungen kénnen durch geeignete AusgleichsmalRnahmen
kompensiert werden.

e Erhebliche Beeintrachtigungen der Wohn- und Wohnumfeldfunktion sind nicht zu
erwarten.

e Die Inanspruchnahme des Landschaftsraumes erfolgt vor dem Hintergrund der
Abwagung mit naturschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorgaben sowie den Zielen
des Regionalplanes.

Damit erweisen sich die fur das Vorhaben gewéhlten Flachen bei Betrachtung umweltfachlicher

Belange als geeignet. Alternativen, die zu entscheidungserheblich geringeren Umweltwirkungen
fuhren wirden, sind im Marktgebiet nicht vorhanden.

9.6. Zuséatzliche Angaben

9.6.1. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

entfallt.

9.6.2 Grundlagen des Umweltberichts

Die wesentlichen Grundlagen des Umweltberichtes sind dem Quellenverzeichnis zu entnehmen:

o BayernAtlas (geoportal.bayern.de/bayernatlas); Umweltatlas Bayern

e Bayer. Landesamt fur Umwelt (Marz 2018): Mittlere jahrliche Grundwasserneubildung in
Bayern 1981-2010, M 1:500.000, Augsburg.

e Bayer. Staatsministerium fuir Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.; 2005): Arten-
und Biotopschutzprogramm Bayern - Landkreis Furth, Minchen.

e Bayer. Staatsministerium fur Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.; 2003): Bauen
im Einklang mit Natur und Landschatft, 2. Auflage, Miinchen.; Fortschreibung 2021

e Flachennutzungsplan des Marktes Cadolzburg

e Regionaler Planungsverband Region Nurnberg (aktuelle, digitale Fassung):
Regionalplan Region Nurnberg (7)

Bei der Erstellung des Umweltberichts wurden insbesondere folgende Rechtsgrundlagen
herangezogen und berilcksichtigt: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung
(BauNVO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm (TA-Larm), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Bayerische Bauordnung
(BayBO), jeweils in der zum Zeitpunkt der Anderung des Flachennutzungsplanes geltenden
Fassung.

Die Kategorisierung der Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgiter erfolgt verbal-
argumentativ.

Fur den rdumlichen Umfang des Umweltberichts ergeben sich als Abgrenzung zum einen der
Geltungsbereich der 1. Anderung und zum anderen die Erweiterung des
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Untersuchungsbereiches um relevante Randbereiche und entsprechend den Gegebenheiten
beim Thema Landschaftsbild und Klima/Lulft.

9.6.3. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Es traten keine Schwierigkeiten auf.

9.6.4. Beschreibung der geplanten MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen

Umweltauswirkungen (Monitoring)

Die Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, damit

frihzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Abhilfemalinahmen

ergriffen werden kénnen (8 4 ¢ BauGB). Dabei sind die Informationen der Behdrden nach

§ 4 Abs. 3 BauGB zu nutzen. Das Monitoring ist in Bebauungsplanen verbindlich festzulegen.

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind darin durch die Festsetzung von Ausgleichs- und

Ersatzmalinahmen zu kompensieren.

Mit der Umsetzung von Bebauungsplanen sind verbleibende, erheblich negative

Umweltauswirkungen auszuschlieRen und Monitoringkonzepte verbindlich festzuschreiben.

Diese umfassen in der Regel:

- Die Einrichtung der Ausgleichsflaichen und die Uberwachung der Flachen vor dem
Hintergrund der vorgegebenen Entwicklungsziele

- Die Einhaltung von artenschutzrechtlichen Vermeidungsmafinahmen

- Die Sicherstellung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitdt im speziellen
Artenschutz durch geeignete cef-MaRhahmen

- Betriebstiiberwachung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und dessen
Folgeverordnungen

- Das Vorgehen beim Auffinden von Bodendenkmalern oder Bodenverunreinigungen ist
gesetzlich geregelt und im Zuge von Bebauungsplanverfahren abzuarbeiten.

9.7. Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Zur Ermittlung und Beurteilung der Bestandssituation und der Umweltauswirkungen durch die
Anderung des Flachennutzungsplanes im Parallelverfahren zu der Aufstellung eines
Bebauungsplanes 6stlich von Vogtsreichenbach auf einer Flache von ca. 20,33 Hektar
vorliegender Umweltbericht erarbeitet.

Das Plangebiet liegt auBerhalb von Schutzgebietskategorien nach BNatSchG. Natura 2000-
Gebiete liegen aulRerhalb des Einwirkungsbereichs des Vorhabens. Wasserschutzgebiete oder
Okokatasterflachen sind nicht vorhanden. Denkmalrechtliche Schutzgegenstéande befinden sich
nicht im Bereich der Planung. Vorbehalts- oder Vorrangflachen bzw. regionale Griinziige gem.
Regionalplan sind ebenfalls nicht im Plangebiet vorhanden.

Mit den Darstellungen sind insgesamt betrachtet, geringe Umweltbelastungen verbunden. Die
Okologische Funktionsfahigkeit der landschaftlichen Freirdume bleibt insbesondere aufgrund des
geringen Versiegelungsgrades und der extensiven Nutzung der verbleibenden unversiegelten
Grundstucksflachen grundsatzlich erhalten und tragt in Verbindung mit Vermeidungs- und
AusgleichsmalRnahmen insgesamt sogar zur Verbesserung des Naturhaushalts bei.

So kénnen dauerhaft negative Umweltauswirkungen auf die Uberpriften Schutzguter in der Regel
ausgeschlossen werden.

Die einzig dauerhafte Beeintrachtigung ist in der Regel die mit der Anlage verbundene optische
Veranderung des ortlichen Landschaftsbildes, die sich aus der technischen Nutzung der Flache
ergibt und sich auch auf die siedlungsnahe Erholungsnutzung stérend auswirken kénnte. Dies
wird durch Lage in unmittelbarer Nahe zu Waldflachen, der Topographie sowie der Entfernung
zu den naheliegendsten Wohngeb&ude jedoch als gering eingeschétzt.

Die Gestaltung der baulichen Anlagen ist mdglichst landschaftsvertraglich auszufihren. Die
Betriebsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass vermeidbare Belastungen des
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Wohnumfelds und des Naturhaushalts unterbleiben. Dies ist im Bebauungsplan verbindlich zu
regeln.

10. Entwurfsverfasser
Mit der Ausarbeitung der Anderung des Flachennutzungsplanes wurde beauftragt:

IVS Ingenieurburo GmbH

Abteilung kommunale Entwicklungsplanung
Am Kehlgraben 76

96317 Kronach

Telefon 09261/6062-0

Telefax 09261/6062-60

M. Sc. Robert Kern
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung

Fassung vom: 10. Juni 2024
Aufgestellt: Kronach, im Juni 2024



